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1. Fragestellung  

Es stellt sich die Frage, ob sich finanzielle Zuschüsse für Unternehmen („Corona-Hilfspro-
gramme“) mit einem Verbot bestimmter Kündigungen1 verknüpfen lassen.  

2. Gleichbehandlung 

Eine Förderung darf zu keiner willkürlichen Ungleichbehandlung führen (Art. 3 Grundgesetz):  

„Bei der gewährenden Staatstätigkeit hat der Gesetzgeber weitgehende Freiheit darüber zu ent-
scheiden, welche Personen oder Unternehmen durch finanzielle Zuwendungen des Staates 
gefördert werden sollen […]. Zwar bleibt er auch hier an den Gleichheitssatz gebunden. Das 
bedeutet aber nur, dass er seine Leistungen nicht nach unsachlichen Gesichtspunkten vertei-
len darf. Sachbezogene Gesichtspunkte stehen ihm in weitem Umfang zu Gebote, solange die 
Regelung sich nicht auf eine der Lebenserfahrung geradezu widersprechende Würdigung der 
jeweiligen Lebenssachverhalte stützt […].“2

Das soziale Anliegen gesicherter Arbeitsverhältnisse lässt sich grundsätzlich als Anknüpfungs-
punkt für einen sachlichen Grund der gezielten Förderung von Unternehmen ansehen, die auf 
eine bestimmte, z. B. betriebsbedingte Kündigung verzichten. Hierfür spricht auch das Sozial-
staatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 Grundgesetz). Im Übrigen ist dies Frage der weiteren detaillierten 
Ausgestaltung eines künftigen Gesetzes oder einer künftigen Förderungsbestimmung. 

3. Gesetzesgrundlage bei Wirtschaftsförderung 

Wirtschaftsförderung bedarf einer gesetzlichen Grundlage. Der Vorbehalt des Gesetzes folgt als 
Teil des Rechtsstaatsprinzips aus Art. 20 GG und beinhaltet, dass staatliches Verhalten in be-
stimmten grundlegenden Bereichen durch ein förmliches Gesetz legitimiert wird.3 Nach der We-
sentlichkeitstheorie hat der Gesetzgeber alle grundrechtsrelevanten Bereiche selbst durch Parla-
mentsgesetz zu regeln.4

Daher ist zumindest eine Grundlage im Haushaltsgesetz in Form einer zweckbestimmten Aus-
weisung der Mittel erforderlich.5 Fehlt es an einer solchen Grundlage, benötigt es ein Subventi-
onsgesetz. Ferner ist ein spezifisches Subventionsgesetz auch dann ausnahmsweise notwendig, 

1 Siehe hierzu nur die Bestimmungen des Kündigungsschutzgesetzes, https://www.gesetze-im-inter-
net.de/kschg/BJNR004990951.html.  

2 BVerfGE 122, 1 (23). 

3 Dieser Absatz ist der Ausarbeitung WD 5 - 3000 - 093/08, S. 5 entnommen (Rechtliche Zulässigkeit finanzieller 
Unterstützung aus dem Bundeshaushalt für die Errichtung und den Ausbau von Autohöfen), https://www.bun-
destag.de/resource/blob/428196/12a166900e83499085e50f6620a920fe/WD-5-093-08-pdf-data.pdf. Die Quellen 
sind nicht aktualisiert. Wesentliche inhaltliche Änderungen haben sich jedoch nicht ergeben.  

4  Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2006, § 6, Rnr. 10 ff. m.w.N. zur ständigen Rechtsprechung. 

5  BVerwGE 58, 45 (48). 
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wenn eine Subvention ausnahmsweise für einen Drittbetroffenen einen Grundrechtseingriff dar-
stellt;6 dies gilt in diesem Fall unabhängig von der etwaigen (zusätzlichen) Ausweisung im Haus-
haltsgesetz.  

Erfolgt die Förderung lediglich auf Grundlage eines Haushaltstitels, könnte das „Verbot“ be-
stimmter Kündigungen als Bedingung in die Verwaltungsanweisung („Förderungsbedingun-
gen“) aufgenommen werden. Erfolgt die Förderung auf Grundlage eines Gesetzes, müsste das Ge-
setz zumindest die Möglichkeit bestimmter Bedingungen für die Förderung vorsehen („Aufla-
gen“). 

***

6  Jarass/Pieroth, GG, 2007, Art. 20, Rnr. 49. 


